
Meilen —
Anperordentl. Gemeindenerfammlung
Die ftimmberedtigten Bürger und Einwohner der Gemeinde Meilen,

A. Für die Einwohnergemeinde:
‚1. Anträge des Gemeinderates auf

a) Erftellung einer Abjchlugmauer am Ablageplag im Horn und Er- Uhr
teilung eines Kredites von Fr. 25,000.—;

b) Erjtellung eines Ablageplages an Stelle der zerfallenen Haabe im)en.
Scinhut und Erteilung eines Rredites von Sr. 2,000.— ;

©) Berlängerung des Vertrages mit der Zürcher Dampfbootgefellichaft
4-6. bis Ende 1927 und Uebernahme von 3%eines all älligen
Betriebsdefizites bis zu genanntem Zeitpunkt.

d) Streihung des Art. 9 (Benfionsartikel) der Bejoldungsverordnung
der Gemeinde Meilen. h

N iondsrech-2. Anträge der Brimarfchulpflege auf ;
m: Betriebe N

| werden hiemit auf Sonntag ben 8. April a. e., nachmittags 1'/s a,il
‚ 3u einer Gemeindeverfammlung in die Kirche eingeladen. | s

| Geigäfte:. Gemeinde

   a) Genehmigung der Bauabrechnung über die Ermeiterungsbau
Schulhaus Berg; ;

b) Definitive. 3umeifung: der. Schüler der 7. und 8. Rlajjfe von
; an die betreffende Schulabteilung im Dorf.

RB. Sir die Bürgergemeinde: =
Antrag des Bürgergemeinderates auf Aufnahme des Anton, Morig, Heinricd) der Bau-

PMünzel, ledig, Kaufmann, von Wiesbaden (Preußen), geb. 1894, iny,
den Bürgerverband der Gemeinde Meilen. nes re :
Die auf die Gefchäfte bezüglichen Akten und das Stimmregifter liegen

in der Gemeinderatskanglei zur Einficht auf. — m Schul-
Meilen, den 28, März 1923. Der Gemeinderat.

5. Ergänzungswahl ins Wahlbureau. I

B. Für die Bürgergemeinde.

gung über

  

Abnahme der Armengutsrechnung und der Rechnung über den
Wunderly-Fonds pro 1922.

Das Stimmtegifter, die Rechnungen mit den Belegen und

die Anträge liegen den Stimmberechtigten bis zur Gemeinde=
verjammlung auf der Gemeinderatskanglei zur Ginficht auf.

Gedruckte Rechnungsauszüge bekommen die Stimmbered)-
tigten zugejchickt.

Meilen, den 4. uni 1923. Der Gemeinderat.
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ShanshansN Ordentliche Gemeindeverfommdung.

Die jtimmberechtigten Bürger und Einwohner der Gemeinde
Meilen werden hiemit auf

htsanını Sonntag den 17. Suni a. c., nachmittags 1'/: Uhr

ans I einer Gemeindeverfammlung in die Kirche eingeladen.

 

ıgasse 42! Gejchäfte:

Meilen A. Für die Einwohnergemeinde.
'elephon Nr. 5

in Scamtengel 1. Abnahme der fämtlihen öffentlihen Guts- und Fondsred)-

-Forderungsp nungen und der Rechnungen über die gewerblichen Betriebe
ungen - Straft der Gemeinde pro 1922,
ua2. Antrag des Gemeinderates auf Abnahme der Rechnung über
een Die Abjchlugmauer an der Schinhuthaabe.
ı verkaufe 3. Antrag der Schiegplagkommiffion auf Abnahme der Bau-

rechnung über die neue Schieganlage in der Bühlen. &
N ht. Antrag der Sekundarjchulpflege auf Gewährung eines Rre- :
ERLOR - dites von Fr. 8,000.— für Ermeiterungsbauten am Schul-
Ober: zimmer der 3. Klajje.

5. Ergänzungswahl ins Wahlbureau.

u

  
B. Für die Bürgergemeinde.

Abnahme der Armengutsrechnung und der Rechnung über den
Wunderly-Fonds pro 1922,

Das Stimmtegifter, die Rechnungen mit den Belegen und
die Anträge liegen den Stimmberechtigten bis zur Gemeinde=

verjammlung auf der Gemeinderatskanglei zur Ginficht auf.

Gedruckte Rechnungsauszüge bekommen die Stimmberecd)-
tigten zugejchickt.

Meilen, den 4. Suni 1923. Der Gemeinderat.
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Antrag des Gemeinderates auf Abnadme der Rechnung

über die Wihlußmaner an der Schinhuthande

 

Die Gemeindeverfammlung vom 17. Zuni 1923 wolle bejchliegen:

Die Bauten an der Schinhuthaabe werden als richtig abgenommen
und die Bauabrechnung wird gutgeheißen. Der Schuldpoften von zirka

Sr. 1,600.— wird jo amortijiert, daß Fr. 600.— ins Sahr 1923 und
Fr. 1,000.— ins Sahr 1924 fallen.

Meilen, im Suni 1923.

Der Gemeinderat.

Nnteng der Shiehplaskommilfion

an die Gemeindeverjammlung vom 17. Iuni 1923

 

Die Gemeindeverfammlung wolle bejchließen:

Die Abrechnung über die neue Schiekanlage in der Bühlen wird

als richtig abgenommen. Die vorgenommenen Abänderungen und Ergän-

zungen am jeinerzeit genehmigten Bauprogramm merden gutgeheißen.
Dem Bertrag mit Herrn Hafner in der Warzhalden, dat. 4. Mai 1922,
fowie der Uebernahme als Eigentum der Flobertfchieganlage durch die

Gemeinde laut Abtretungsurkunde des Flobertjchiegvereins Feldmeilen
wird die Genehmigung erteilt. Der entjtandene Schuldpoften im Betrage

von Fr. 49,593.05 wird in Annuitäten von Fr. 4,000. — amottijiert,

Die erjte Amortifationsquote fällt ins Sahr 1923.

Meilen, den 2. Suni 1923.

Die Schiehpfagkommilfion.
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Wortlaut des Vertrages mit Herrn Hafner:

Vertrag.
Smwilchen Herrn Soh. Heinrich Hafner in der Warzhalden Meilen und der Bau-

Rommiljton für die neue Schießanlage in Meilen ift heute der nachfolgende Vertrag
abgejchlojjen worden: Y

xt. 1.
Soh. Heinrich Hafner tritt der Gemeinde Meilen zu Eigentum ab: 20,8 Quadrat-

meter Holzboden im Mühlehölzli gelegen als Zugang zur Scheibenanlage der neuen
Schiehanlage. Die Abgrenzung diejes Waldjtückes ift durd) hölzerne Pfähle markiert,
die bei der bevorftehenden Grundbuchvermefjung foweit nötig, durch; Markfteine zu
erjegen find. en

rt. 2,
Er geftattet der Gemeinde Meilen das fämtliche Quell- und Regenwajjer, das

fid) im Bereid, von Scheibenmagazin und Scheibenftand anfammelt, in den Sirtern
abzuleiten, den die Gemeinde in dem unter Art. 1 genannten Landftück errichtet hat.

Art. 3.
Er räumt der Gemeinde Meilen das Regyt ein, mit ihrem Radettenkorps jein

Eigentum zur Abhaltung von Schiegübungen des KRadettenkorps auf Diftanzen von
100 und 200 Meter vom Scheibenjtand entfernt zu betreten und zu benügen, fo oft
tolde Schiegübungen von der Kadettenkommiljion angeordnet werden, in der Mei-
nung, daß er jeweils vorher von der Leitung von den Schiegübungen rechtzeitig in
Kenntnis gejegt wird. ai

rt. 4.
Im fernern räumt er der Gemeinde das Recht ein, daß fie auch in der Gemeinde

Meilen bejtehende Piftolen- oder Flobertjchießvereine vom neuen Schügenhaus aus
Ihiegen lajjen darf auf eine Diftanz von nicht mehr als 50. Mieter, jofern Hinter
den Scheiben, auf die geichoffen wird, ein Wall in der Höhe der aufgezogenen Scheiben
errichtet wird. Er gejtattet diefen Vereinen, innerhalb der üblichen Grenzen aud)
Schügenfefte, wozu auswärtige Schügen eingeladen werden, abzuhalten.

Art. 5.
Links und rechts, das heißt zürich- und rapperswilwärts von feinem Wiesland,

das jederzeit zu überjchießen die Gemeinde Meilen bereits das Recht hat, räumt er
der Gemeinde Meilen je einen Streifen Land von 30 Meter Breite als jogenannte
Scduszone ein, auf dem er id) anläßlich, aller und jeder Schiegübungen, die abge-
halten werden, verpflichtet, nicht zu arbeiten oder jich aufzuhalten. Er nimmt allen
und jeden Schaden, der ihm, feiner Familie oder feinen Angeftellten oder aud) feinem
Vieh durd) Mikachtung diefer Verpflichtung erwachfen würde, auf fich.

Art. 6.
Er verpflichtet ji), von feiner Waldparzelle zürichwärts des Sceibenftandes

den Zeil kahl zu jhlagen und nicht wieder mit Bäumen zubepflanzen, der feewärts
von einer Linie liegt, die Die Verlängerung bildet von der den Kopfihuß tragenden
Mauer des Scheibenftandes, ebenjo verpflichtet er fich, von feinem Waldboden
tapperswilmärts der Schießanlage den Zeil nicht mehr aufzuforften oder jonjt mit
Bäumen zu bepflanzen, der zur Zeit durch Pfähle markiert ift und einen Flächen-
inhalt von 830 Quadratmetern hat.

\ Art. 7. :
; Die Gemeinde Meilen ihrerfeits bezahlt an Herrn Hafner für das unter Art. 1
aufgeführte Candjtück und alle unter Art. 2 bis und mit Art. 6 aufgeführten Servituten
enlee ntjhädigungsfjumme von Fr. 2,400.— (Franken zmweitaufend und
vierhundert).
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Art. 8.
Sie verpflichtet ji, neben dem Schügenhaus eine Grünherke in dem Umfange

anzupflangen, daß weder die jeweils jhiegenden Schügen nod) ihre Gewehre vom
Haufe des Herrn Hafner aus fichtbar find.

Art. 9.
Sie jtellt Herrn Hafner alljährlich, möglichjt frühzeitig, auf alle Fälle vor Beginn

der Schiegübungen, ein Schießprogramm der fämtlichen Schießen während des Jahres
zu, aus Dem er erjehen kann, wann gejchofjen wird, und fie nimmt die Haftpflicht auf
Nic) für allen und jeden Schaden, der Herrn Hafner an Berjonen, Tieren oder Sachen
je und je erwächjjt durch Schüffe, die vom Schügenhaus aus auf den Scheibenftand
abgegeben werden oder auf die Scheiben der SFlobert- oder Bijtolenfchüten, ausge
nommen für Schäden, an denen Herr Hafner wegen Mißachtung der eingegangenen
Servituten, der jegigen und der früheren, die bereits im Grundbuch figurieren, jelber
die Schuld trägt. en e

rt. 10.
In der in Art. 7 aufgeführten Entfhädigung ift inbegriffen die Vergütung für

Schadenerfa für Rulturfhäden während des Baues der neuen Schießanlage, ebenjo
die Vergütung für ein Fußmegred)t, das Herr Hafner der Gemeinde in der Breite
von 0,8 Meter einräumt von der an der Scheibenanlage vorbeiführenden Flurftraße
bis zum Gigentum der Gemeinde Meilen.

Art. 11.
Die hier aufgeführten Servituten find ins Grundbucd) einzutragen. Sie ändern

an den bereits bejtehenden Servituten nichts, fie kommen lediglich zu jenen hinzu.

Art. 12.
Der vorliegende Bertrag erhält ab Seite der Gemeinde Meilen Rechtskraft,

wenn er von der Gemeindeverfammlung angenommen ift.

Alfo vereinbart und im Doppel ausgefertigt und beidfeitig unterzeichnet

Meilen, den 4. Mai 1922.

F$ürdie Baukommijsfion:

3. Heintidh Hafner. | Dr. Aeberly.
NRud. Pfaff, Aktuar.

Üebergabe-Bertrag
des Flobertjchießvereins Feld-Meilen

Der Flobertjchiegverein Feld-Meilen tritt feine nad) den neueften
Anforderungen modernft eingerichtete, felbft erjtellte 50 Meter Flobert-

und Revolverfchieganlage mit 12 Flobert- und 6 Revolverjcheiben, kom-
plett mit eifernen Scheibenftändern, Syftem Sidler Horgen, und mit
Signaleinrichtungen und Zelephon verjehen, der politifchen Gemeinde
Meilen zu Eigentum ab.

x



ERSTES

Die politiihe Gemeinde Meilen übernimmt mit dem Antritt die

Unterhaltungspfliht und räumt dem SFlobertjchiegverein Feld - Meilen

das gleiche Recht in der Benügung der Gemeindejchieganlage ein, wie
den andern Schießvereinen der Gemeinde.

Sn der Benügung der 50 Meter Scheibenanlage behält der Flobert-

Ichiegverein Feld-Meilen für fein großes Opfer, das er mit der Erftellung
der Anlage gebracht hat, das Borrecht der Benügung, das heißt, wenn

fi) bei der Verteilung der Scießtage Differenzen erzeigen.

Seld-Meilen, den 4. Suni 1923.

Für den Flobertfchießverein Feld-Meilen,

Der PBräfident: A. Zolliker.
Der Aktuar: M.Albrecht.

Im Doppel ausgeführt und gegenfeitig unterzeichnet.

MWeifung zum Antrag.

Am 23. Oktober 1921 hat die Gemeindeverfammlung das Projekt
für eine neue Schießanlage mit 12 Zugjcheiben genehmigt und der Schieß-

plagkommijfion für den Bau derjelben einen Kredit bis Fr. 50,000;—

zu Berfügung geitellt.
Mit den Bauarbeiten, die auf dem Submiffionswege an Gewerbe-

treibende der Gemeinde, joweit das möglid) war, vergeben worden waren,
wurde im Spätherbft begonnen, die Anlage war im Mai 1922 fertig
und betriebsbereit. Sie wurde durch ein bejcheidenes Gemeindefejtchen

eingeweiht, Zung und Alt hatte feine Freude am gelungen Werk und
namentlich in den Behördekreijen, in denen man fic) bemüht, mit den

andern Seegemeinden Schritt zu halten, war man froh, daß Meilen

nun aud) feine moderne Zugjcheibenanlage bekommen hatte. Ihre Feuer-
probe bejtand fie im Sommer 1922, anläßlic) des kantonalen Feld-

jektionsmwettjchießens, das der Schiegverein Meilen übernommen hatte.

Sie genügte vollauf; alle auswärtigen Schügen, darunter jehr vermwöhnte,

Iprachen fich über die Anlage, mit ihrem das Auge jo wohltuend erquick-

enden Hintergrund und der herrlichen Fern- und Nahjficht jehr lobend

aus; der zeitwveife recht rege Schießbetrieb wickelte fich dank der Neue-

rungen am Schügenhaus und der technijchen Einrichtungen reibungslos ab.



— Meilen. Die gejtriget"bon 55 Gtimmberechtigten
befuchte Gemeindeverfammlung genehmigte Diskufjionslos
‚jämtlidje Rechnungen der verjchiedenen Gemeindegüter, die
durchwegs recht erfreuliche Abjchlüffe zeigten. Ebenfo an-
Itandslos fanden die beiden Baurechjnungen über die Mauer-
arbeiten an der Scinhuthaabe und Die, diefes Frühjahr
durd; Biltolen- und Flobertitand komplettierte neue Schiegan=
‚lage auf der Bühlen Abnahme. Bei beiden Bauten blieben
die Koften unter den feinerzeitigen, von der Gemeinde be-
willigten Krediten (2500 und 50,000 Sr.). Audi die Sekun-
darihulpflege fand mit ihrem Baukreditgefud; von Fir. 8000
für die Schaffung befjerer und den Anforderungen entjpre=
chender Kokalität für die dritte Klaffe guten Anklang. Still-
ichweigend erhielt fie Kredit für die verlangte Roftenfumme,
die fie aus einer Stammgutüberdeckung beitreiten wird. —
Für den aus der Gemeinde mweggezogenen Hrn GE. Häny
wurde Hr. E. Egli, Obermeilen ins Wahlbüro gemählt.

Die 25 Mann der anfchliegenden Bürgergemeinde geneh-
migten ebenfalls diskuffionslos Armenguts= und Wunderly:
Sondstehnung.   



Bere

Die Baukoften, die nunmehr zufammengejtellt find, nachdem in den
legten Wochen der Reit des Notjtandsbeitrages endlich eingegangen ilt,

betragen: Einnahmen Fr.9,048.50, Ausgaben Fr. 58,641.55, ergibt einen

zu amortifierenden Netto-Schuldpojften für die Gemeinde von Fr.49,593.05
(Budget Fr. 50,000.—). Die Baurechnung [chlöffe noch) günjtiger ab, wenn
der Gemeinde von intereffierter Seite etiwas Hilfe zuteil gemorden und wenn

fie nicht dur) einige unvorhergejehene oder aus Sparjamkeitsrückjichten
vorerst etwas zurückgeftellte Ausgabepojten belajtet worden wäre. Ein
folder Bojten ift die Entjchädigung an Hern Hafner in der Warz-
halden in der Höhe von Fr. 2,400.—. Die Kommijjion hat lange

erwogen, ob fie fid) mit Hrn. Hafner in Berhandlungen einlafjen dürfe.
3Zögernd hat fie es jchließlich getan, weil fie einjtimmig der Anjicht war,
nur jo fei der Gemeinde und ihrem Schießmejen auf alle Zeit hinaus
richtig gedient. Sie glaubt das richtige getroffen zu haben. Der vorjtehend
abgedruckte Bertrag gibt über Leiftung und Gegenleiftung Auskunft.
Ein zweiter folcher Pojten, um nur die wicjtigjten zu nennen, find

Zr. 2,000.— ‚die dem Flobertjchießverein Feld-Meilen ausbezahlt wurden.
Seine Mitglieder haben unter großen perjönlichen Opfern innerhalb dem
Areal der jchon bejtehenden Schiekanlage einen Flobertzugfcheibenjtand,

zugleich Revolver- und Biftolenftand, hergerichtet und das fertige Werk
der Gemeinde zu Eigentum abgetreten, fodag Meilen nun aud) mit
einem Biftolenftand ausgerüftet ift. Es ift das nicht unmejentlid, für

den Fall, als früher oder jpäter einmal eine außerdienftliche Schießpflicht
von den Biftolen oder Revolver tragenden Militärs gefordert wird.

Die ganze Anlage mit beiden Ständen ijt im legten April von der
Militärdirektion als richtig erftellt abgenommen worden.

Um der Gemeinde unnötige Mehrkoften zu erfparen, hat die Schieß-
plakommiffion von allem Anfang an auf Tag= und Sigungsgelder
verzichtet und diefe und jene Barauslagen auf fie) genommen.

Meilen, im Mai 1923. Yie Schiehplagkommillion.

Antrag der Sehundarjhulpflege auf

Erteilung eines Bau-Rredites von Tr. 8,000.—
zur Erweiterung des Schulzimmers für die pritte Klafie.

Die Sehundarfchufpflege.


